
20 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIII. GP 

16. 11. 1971 

Regierungsvorlage 

-Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
über Nebengebührenzulagen der Bundes­
beamten des Ruhestandes, der Hinterblie­
benen und Angehörigen (Nebengebühren-

zulagengesetz) -

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Anwendungsbereich 

§ 1. (1) Dieses Bunde&gesetz regelt ~die 
Ansprüche ,der BundeSbeamten, ihrer Hinter­
bli~benen und Angehörigen a-uf Neberugebühren­
zulagen. 

(2) Bundesbeamte, Hinterib:liebene und Ange­
hörige im Sinne dieses Bundesgesetzes sind die 
im § 1 des PensioMgesletzes 1965, BGBil. Nr. 340~ 
genannten Personen. BUnideslbeamte weroen im 
folgenden kurz "Beamte" genannt. 

Anspruchsbegründende Nebengebühren, Fest­
halten in Nebengebührenwerten 

§ 2. (1) FoLgende Nebengebühren - in den 
weiteren BestimmunIgen kurz "anspruchslbegrün­
denrd'e NebengebÜ'hren" rgenannt - begründen 
Anspruch auieine Nebengebührenzulage zum 
Ruhegenuß: -

1. Meht1leistungsvergütungen -nach § 18 Ahs. 1 
Ibis 3 Ides Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. 
Nr; 54, mit Ausnahme der Mehr­
leistungsvergütungen, Idie für Leistun;gen 
gew~hrt wel'lden, ,die über ,den vom Beamten 
auf Grunld seiner ,dienrstJrechdichen Stellung 
zu erwartenden Wert seiner AI1bei~eistung 
hin.ausgehen, 

2. Erschwerniszu'lagen nach § 19 Albs. 1 Z. 2 
des GehaltsgeS'etzes 1956, 

3. Gefahrenzul:a.gen nach § 19 Albs. 1 Z. 2 
des Gehahsgesetzes 1956 un/d 

4. Vergütungen für MehridienstJleistungen nach 
§ 61 des Gehailtsgesetzes 1956. 

(2) Anspruchsbeg,rünldende Nelbeng~büh!ren, 
die ,der Beamte bezieht, sinld in Nebengebühren­
werte umzurechnen, ,die auf höchstens 3 Dezi­
ma'lsteHen zu lauten halben. Ein Nelbengebühren-

wert beträ,gt 1 v. H. des im Zeitpunkt ,des Ent­
stehens ,des Anspruch'es auf Idie Nebengebühr 
gelteniden Gehailtes ·der Gehaltsstufe 2 ,der Dienst­
klasse V zuzüg1ich einer a'lrrHrFligen Teuerun,gs­
zu1age. 

(3) An'läßtich ider Auszah~unJg :der Bezüge sind 
die anspruchsibegrüniden1den Nebengehühren in 
Nebengebührenwerten -laufend festzuhalten. 

(4) Die jeweils Ibis zum Ende eines Kalender­
jahres festgeha!ltene Sumime der Nebengebühren­
werte ist dem Beamten schriftrrich mitzuteilen. 
Hat der Beamte hinnen zwei Monaten nach ,der 
Mittei'lung durch seine Untersch'rift ,die Richtig­
keit dieser Summe anerkannt, so ist deren 
Bestreitung ausgeschlossen. Hat d'er Beamte ·die 
Richtigkeit ,der Summe nicht anerkannt, so hat 
die Dienstibehöl'lde die .Summe Ider Neben­
gebij'hrenwerte mit Bescheid festzustellen. 

Pensionsbeitrag 

§ 3. (1) Von den anspruchsbe~ründenden 
Nebengetbühren hat ,der Beamte des Dienst­
stanIdes einen Pens,ion9b.eitrag von 5 v. H. zu 
entrichten. 

(2) Der Beamte hat keinen Pensionsbeitrag zu 
leisten, wenn er auf Grund eines Verzichtes 
keine Anwartschaft auf Pensionsversorgung hat. 

(3) Rechtmäßig entrichtete Pellisionslbeiträge 
sinld nicht zurückzuza'h1enr. 

Anspruch auf Nebengebührenzulage zum 
Ruhegenuß 

§ 4. (1) Dem Beamten, der anspruchslbegrün- . 
dende Nebengelbühren bezQigen hat, gebiiihrt eine· 
monatliche N ebengebÜihrenzuqage zum Ruhe­
genuß. 

(2) Die NeibengebührenzuI<age zum Ruhe­
g.enuß gilta'ls BestandteH Ides Ruhebezuges. 

Bemessungsgrundlage und Ausmaß der Neben­
gebührenzulage zum Ruhegenuß 

§ 5. (1) Die Nebengelbührenzulage zum Ruhe~ 
genuß ist auf ,der Grunldl1age :der für 'den Zeit-
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2 20 der Beilagen 

raum V'om Inkrafttreten dieses BUilidesgesetzes 
bis zum Ausscheirden aus idem Dienststand im 
BeaJmtendienstverhaknis festgehall'tenen Summe 
der Nebengebührenwerte zu bemessen. Diese 
Summe erhoht sich um ,die nach Iden Bestim­
mung·en ,der §§ 10 Albs. 6 unld 1:1 Abs. 4 fest­
gesteil'l'ten Nebenge'bührenwerte aus früheren 
Dienstvecrhältnissen sowie um Gutschriften von 
Nelbengelbührenwerten nach den Bestimmungen 
der §§ 12 :bis 16. 

(2) Die Nebengelbührenzu'large zum Ruhegenuß 
beträgt den 437'5ten Teiil Ides Betrages., ,der sich 
aus ;der Multiplikation Ider Summe der Neben~ 
gebiilhrenwerte mit 1 v. H.ldes im Zeitpunkt 
des Entstehens ·des Anspruches auf ·,die Neben­
gebührenzul3!ge ge!ltenlden Geha'ltes ,der Gehalts'­
stufe 2 Ider DienstMaJsse y zuzüg.lich einer all­
fäRigen Teuerungszulla·ge ergilbt. 

(3) Die Höhe Ider Nebeng.ebührenzulage zum 
Ruhegenuß ändert sich jeweils um den Hundert~ 
sat~, um den sich bei Beamten des Dienststandes 
das ßehah ,der Gehaltsstufe 2 der Diensuklasse V 
zuzügllich emer al!1faJiliogen Teuerungszuhge 
ändert. 

(4) Die Nebengebührenzu'lage Zum Ruhegenuß 
darf jeweiils 20 v. H. :des ru'hegenußfähirgen 
Monatsbezuges nicht übersteigen. 

Anspruch auf Nebengebührenzulage zum Ver­
sorgungsgenuß 

§ 6. (1) Dem Hinterblielbenen eines Beamten, 
der eine anspruchsbegründellide Nebengebühr 
bezogen hat, gebührt eine monat'liche Neben­
gebührenzullage zum Versorgungsgenuß. Auf 
die Nebengebüihren~ulage hat Ider Hinterlblie­
bene keinen Anspruch, wenn Idi'e Nebengebühren~ 
zulage Zum Ruhegenuß Ides Beamten abgefuniden 
worden ist. 

(2) Die Nebengebührenzu'lage zum Versor­
gungsgenuß gih al's Bestand tdl ,des Versorgungs­
bezuges .. 

Ausmaß der Nebengebührenzulage zum Ver­
sorgungsgenuß 

§ 7. Die NebengeibuhrenzuIlage zum V'erso!J:"­
gUlligsgenuß Ibetr~gt .für Idie Witwe 60 v. H., für 
eine Halbwaise 12 v. H. ullid für eine Vollwaise 
30 v. H. ,der Neibengelbührenzuilage, die dem 
Beamten im Ruhestanid jeweills gebühren würide. 

Nebengebührenzulage zum Unterhaltsbeitrag 

§8. (1) Dem ehemaligen Beamten ,des Ruh~ 
standes, Ider Anspruch auf eine Nebengehühren­
zuhge zum Ruhegenuß gehar'bt hat, gebührt zum 
Uritel'haJItsibeitrag eine monatliche Nebengebü!h­
renzullage in jenem Ausmaß, idas sich aus dem 
Verhä'ltnis Zlwischen (dem Ider Bemessung 
zugrunde 'liegenden Ruhegenuß (zuzÜlglich einer 

alffällligen Ruhegenrußzulia.ge) unld dem Unter~ 
ha:ltsibeitrag ergiJbt. Die Bestimmungen des. § 5 
Abs. 3 ullid 4 gelten sinngemäß. 

(2) Dem Hinteribaieibenen eines ehemaligen 
Beamten ,des Ruhestandes, der Anspruch auf eine 
Nooengebührenzulage zum Ruhegenuß gehabt 
hat, gebührt zum Unterhall:tsbeiuag eine monat~ 
liche Nebenge'bührenzulaJge in jenem Ausmaß, 
das sich aus dem Verhältnis zwischen dem der 
Bemessung zUigrullide' Qiegelliden Versorgulligs­
genuß (zuzüglich einer allfälligen Versorgungs­
genußzula:ße) unld :dem Unterhahslbeit!rag ergibt. 
Die Bestimmunlgelll Ides § 7 gehen sinngemäß. 

(3) Dem Angehörigen eines endas·senen Beam~ 
ten gebüihrt zum Unterha'ltslbeitrag eine monat~ 
liche N eibelligebührenzulage, wenn ,der Beamte 
im Fallleder mit Abllauf des Entlassungstages 
erfol!gten Ruhestanldsvers,etzung Anspruch auf 
eine N ebengebührenzullaJge zum Ruhegenuß 
gehabt hätte. Die monatliche Neibengebühren­
zulage gebührt in jenem Ausmaß, Idas sich aus 
dem Verhädtms zwischen Idem Versorgulllgs~ 
genuß (zuzüglich einer a'li1fäl!ligen Versorgulllgs~ 
genußzu'la:ge), auf ,den der Angehörige Anspruch 
hätte, wenn Ider Beamte im Zeitpunkt der Ent­
lassung gestorben wäre, und Idem Unterhalts­
beitrag erg(ht. Die Bestimmungen des § 7 gelten 
sinngemäß. 

(4) Die Neibengelbührenzuhge zum UntecrhaIts­
beitrag gi'lt ails Be51tallidteil !des U~terhaltslbezuges. 

Rundung von Nebengebührenzulagen; Abfin­
dung von Nebengebührenzulagen 

§ 9. (1) Die NebengebÜlhrenzulagen sind unter 
sinngemäßer Anwenldung :der Bestimmungen des 
§ 34 ,des Pensionsgesetzes 1965 auf zehn Gro­
schen zu runiden. 

(2) Wenn eine. monatiliche Nebengebühren­
zu1age, im Zeitpunkt ,des Entstehens des 
Anspruches nach vorgenommener RUnidung 
20 S nicht übersteigen würlde, so .gebührt. statt 
der Nebengebührenzulage eine Abfindung. Die 
Abfin:dung heträgt Idas Siebzigfache Ider sich nach 
den Bestimmungen ider §§ 5, 7 oder 8 erge­
benden ullid nach Albs. 1 gerundeten Neben­
gebührenrzulage. 

Berücksichtigung von Nebengebühren aus ,einem 
früheren Dienstverhältnis zum Bund; Festhalten 

der Nebengebühren 

§ 10. (1) Neben iden im bestehenden DienSt­
verhältnis !bezogenen aItSlpruchsbegrünclenden 
N e'bengebühren sin1d Ibei Ider Feststel1ung des 
Anspruches auf eine Nebengebührenzutage zum 
Ruhegenuß f'oLgende Nebengelbüihren - soweit 
sie auf einen Zeitraum nach dem Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes entfaLlen - zu berück­
sichtigen: 
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20 der Beilagen 3 

1. anspruch&begründende Nebengeibühren, die 
der Beamte in. einem früheren öffentilich­
'rechtlichen Dienstverhälltnis zum Bun;d 
!bezogen hat, und 

2. iden anspruchsbegrünldenden Nelbengelbühren 
entsprechenlde Nelbengebürue'n, die ,der 
Beamte in einem früheren' privatrechtlichen 
Dienstverhältnis zum Bund - ausgenom­
men in einem Dienstverhähnis' 'bei ,den 
österreichischen Bundeslhahnen -' bezogen 
hat. 

(2) Nebengelbühren aus einem früheren Dienst­
verhältnis Zum Bunld sind nach Albs. 1 nur ,dann 
zu herücksichtigen, wenn der Beamte sie für 
Zeiten bezogen: hat, ,die im besteihenIden Dienst­
verhä'hnis ruhegenußfäh~g sind.' 

(3) Zum Zwecke ,der a1'l!fälligen: Berück:sichti­
gung nach Albs. 1 sinid die anspruchsibegrün­
denden Ne'beng,ebühren Ider zeitverpflichteten 
So~daten in gleicher Weise fes'tzuhalteni wie ,die 
Nelhengebfrhren ,der Beamten. Die Bestimmungen 
des § 2 Albs. 4 sind sinngemäß anzuwenden. 

(4) Zum Zwecke (der a'IJfätligen Berücksichti­
gung nach Abs. 1 sind die in Bt!tracht kom­
menden Nelbengelbühren ,der in einem privat­
rechtlichen Dienstverh~ltnis zum BUnid stehenden 
Bediensteten in gleicher Weise festzuhalten wie 
die Nebengebühren der Beamten. Die jeweHs bis 

Beamten. Das gleiche gi<lt für eine im Landes­
lehrerrdienstverhältnis festgestellIte Gutsch,rift von 
N ebengebiihrenwerten. 

(2) Nelbengelbü'hren und Gutschriften von 
Nelbengebührenwerten aus einem früheren 
Landesilehrerldienstverhältrus sil1Jd nach Albs. 1 
nur ,dann zu herücksichtigen, wenn sie auf 
Zeiten entfallllen, ,die im Ihestehenden Dienstve,r­
hä:ltnis ruhegenußfähig sind. 

(3) Unter Landes'l:ehrern im Sinne des Abs. 1 
sind ,die im § 1 rdes Landeslehrer-Dieristgesetz'es, 
BGBl. Nr. 245/1962, in 'der Fassung ,der Bundes­
gesetze BGBL Nr. 171/1"966 unld BGB1. Nr. 247/ 
1970, im § 1 Albs. 1 ides iLal1'desvertra.gs<lehrer­
gesetzes 1966, BGBL Nr.172, im § 1 tdes Lanld­
und forstwirtschaftlichen Landeslehrer-Dienst­
gesetzes, BGB1. Nr. 176/1966, in Jder Fassung 
des Bundesgesetzes BGBL Nr. 248/1970, und im 
§ 1 Albs,. 1 'des Lal1'd- unld forstwirtschafdichen 
Lanldesvertragsllehrergesetzes, . EGBL Nr. 244/ 
1969, genannten Lehrer zU< verstehen. 

(4) Aus. ,dem AnIlaß Ider Aufnahme des Beamten 
sind ,die in früheren Landesle'hrer,dienstverhä'1t­
nissen festgehaltenen Nebengehührenwerte (ein­
schließlich a'llf~liliger Gutschri:ften), soweit sie 
nach Iden Albs. 1 und 2zu iberücksichtigen sinld, 
mit Besche~d festzustellen. 

zum Enldeeines Ka'lenderjahres, festgehaltene Festsetzung einer Gutschrift von Nebengebühren­
Sumfl)eder Nelbengebührenwerte ist ,dem Bedien~ werten aus Anlaß der Aufnahme eines Beamten 
steten schriftlich mitzutei1en. Hat ,der Bedien-
stete hinnen zwei Monaten nach <der Mitteilung § 12. (1) Soweit nicht die Bestimmungen des 
durch 'seine Unterschrift Idie Richtigkeit ,dieser § 11 anzuwenden sind, kann aus Anlaß der Auf­
Summe anerkannt, so ist ,deren Bestreitung aus- nahme eines Beamten für ,die in einem früheren 
geschJlossen. Dienstverhältnis zu einer anderen Gelbietskörper-

schaft zurückgelegte Dienstzeit; die im begrün-
(5) Beim Aussche~den aus Idem privatrecht- deten Dienstverhältnis ruhegenußfähig ist, vom 

lichen Dienstverhältnis zum Bund sind dem zuständigen Bundesminister im Einvernehmen 
Bediensteten ,die festgeha1tenen Neberigelbühren-' mit dem Bundeskanzler und dem Bundesminister 
werte zu Ihes,cheinigen. für Finanzen, für ,Beamte der Kanzlei des Präs i-

(6) Aus ,dem Anllaß ,der Aufnahme ,des denten des Nationa'lrates jedoch vom Präsidenten 
Beamten sind ,die in frülheren Dieru>tverhält- des Nationalrates, mit Bescheid eine Gutschrift 
ni~s,en zum Bund festgehaltenen: Nelbengebühren- von Nebengebührenwerten festgesetzt werden; 
werte, soweit sie auf Nebengebühren entfallen, Für diese Festsetzung sind die Nebengebühren­
die nach den Bestimmungen: ,der Albs. 1 und 2 werte maßge!bend, die für Beamte mit gleicher 
zu berümsichtigen sind, mit Bescheid fest- Dienstzeit in gleicher oder ähnlicher Verwen­
zustellen. dung festgehalten oder gutgeschrieben worden 

Berücksichtigung von Nebengebühren aus einem 
früheren Landeslehrerdienstverhältnis 

§ 11. (1) Anspruchsbegrünldende Neben­
ge!bÜ'hren oder ,diesen in einem privatrechtlichen 
Dienstverhältnis entsprechenlde Ne'bengebühren, 
die ein Beamter in einem früheren Dienstver­
hältnis als Landeslehrer bezogen hat, sind bei der 
Feststellung des Anspruches auf eine Nebenge­
bührenzulage zum RU:hegenuß in gleicher Weise 
zu 'berücksichtigen wie Nelbengelbühren der 

sind. 

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 gelten sinn­
gemäß auch für den Fall der Aufnahme eines 
Beamten, der früher in einem Dienstverhältnis 
bei ,den Osterrei.chischen BUl1'desJbahnen gestan­
den ist. 

Gutschrift von Nebengebührenwerten für Beamte 
des Dienststandes 

§ 13. (1) Dem Beamten, der im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes dem Dienst-

2 
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stand' angehört, ,gebührt für die Zeit vor dem 
1. Jänner 1972 eine Gutschrift von Nebengebüh­
renwerten, wenn er 

a) sich amI. Jänner 1970 in einem öffentlich­
rechtlichen oder privatrechtlichen Dienst­
verhältnis zum Bund befunden hat und 

'b) für das Jahr 1970 eine anspruchsbegrün­
dende Nebengebühr oder in einem privat­
rechtlichen Dienstverhältnis zum Bund eine 
dieser Nebengebühr entsprechende N eben­
gebühr bezogen hat. 

(2) Die Gutschrift beträgt für jedes Kalender­
jahr, in das eine in einem Dienstverhältnis zum 
Bund zurückgelegte Dienstzeit fällt, ,die im be­
stehenden Dienstverhältnis ru'hegenußfähig ist, 
von 1946 bis 1950 ...................... 1/4 

von 1951 bis 1960 ...................... 3/S 

von 1961 bis 1971 ...................... 3/4 

der für das Jahr 1970 bezogenen, in Neben­
gebührenwerten ausgedrückten Nebengebühren 
nach A'bs. 1 lit. b. Die Gutschrift ist mit Be­
scheid festzustellen. 

(3) Für Beamte, die aus Gründen, die sie nicht 
:tu vertreten haben (wie Krankheit, Unfall, 
DienstfreisteHung, Präsenzdienstleistung, Mutter­
schaftsurlaub und Karenzurlau'b im ,öffentlichen 
Interesse), im Jahre 1970 

Gutschrift von Nebenge'bührenwerten für die in 
den Jahren 1970 und 1971 aus dem Dienststand 

ausgeschiedenen Beamten 

§ 14. (1) Für Beamte, die sich am 1. Jänner 
1970 in einem Dienstverhältnis zum Bund befun­
denha'ben und in der Z,eit bis zum 31. Dezem­
ber 1971 aus dem Dienststand ausgeschieden sind, 
sowie für Hinterblielbene dieser Beamten ist die_ 
Gutschrift von Nebengebührenwerten von Amts 
wegen nach den Bestimmungen des § 13 Abs. 2 
bis 4 vorzunehmen. 

(2) In den Fällen des Aib5. 1 !bildet die fest­
gestellte Gutschrift von Ne'benge'bührenwerten 
die Bemessungsgrund1<1ige der ab dem Inkraft­
treten dieses Bundesgesetzes gebührenden Neben­
gebührenzuhge. 

(3) Ist der Beamte, der sich am 1. Jänner 1970 
in einem' Dienstverhältnis zum Bund befunden 
hat, in den J a,hren 1970 oder 1971 ohne An­
spruch auf Pensionsversorgung aus' dem Dienst­
stal1Jd ausgeschieden, so ist die Gutschrift nach 
Abs. 1 aus Anlaß der neuerlichen Aufnahme 
festzustellen. 

Gutschrift von Nebengebührenwerten für die in 
den Jahren 1970 und 1971 aufgenommenen 

Beamten 

a) keinen Dienst geleistet und deshalb keine § 15. (1) Dem Beamten, der im Zeitpunkt des 
Nebeng,ebühren bezogen haben oder Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes dem Dienst-

b) nicht während des ganzen Jahres Dienst stand angehört, der aber erst nach dem 1. Jän­
geleistet und deshalb geringere Ne'ben- ner 1970 in ein Dienstverhältnis zum Bund auf­
gebühren bezogen haben oder genommen worden ist, gebührt für die Jahre 

c) wegen der Folgen einer Krankheit oder 1970 und 1971 auf Grund der bezogenen an­
eines Unfalles während der anschließenden spruchsbegründenden Nebenge'bühren eine Gut­
Dienstleistung geringere Nebengebühren schrift, hei deren Feststellung die Bestimmungen 
bezogen haben als dem Durchschnitt wäh- des § 13 Abs. 2' anzuwenden sind. 
rend der vor Eintritt der Behinderung er- {2) Dem Beamten, der im Zeitpunkt des In-
brachten Dienstleistung entspricht, . , krafttretens dieses Bundesgesetzes dem Dlenst-

ist auf Antrag die der Ermittlung der Gutschrift stand angehört, der aher erst im Jahre 1971 in 
zugrunde zu legende Summe von Nebengebühren- ein Dienstverhältnis zum Bund aufgenommen 
werten für das Jahr 1970 vom :zuständigen Bun- worden ist, gebührt für das Jahr 1971 auf Grund 
desminister im Einvernehmen mit dem Bundes- der bezogenen anspruchsbegründenden Neben­
kanzler und dem Bundesminister für Finan- gebühren eine Gutschrift, bei ,deren Feststellung 
zen,' für die Beamten der Kanzlei des Präsiden- die Bestimmungen des § 13 A'bs. 2 sinngemäß 
ten des NationaIrates jedoch vom Präsidenten anzuwenden sind. 
des Nationalrates, festzusetzen. Der Antrag ist 
bei sonstigem Ausschluß binnen einem Jahr nach 
der Kundmachungdieses Bundesgesetzes zu stel­
len. 

(4) Bei der Festsetzung der Ne'benge'bühren· 
werte nach Albs. 3 Et. a sind die von Beamten 
in gleicher Verwendung bezogenen Nebengebüh­
ren maßgebend. Bei der Festsetzung der Ne'ben­
gebührenwerte nachA'bs. 3 lit. b ist von den 
Nebengebühren auszugehen, die vom Beamten 
während des Zeitraumes des Jahres 1970 'bezo­
gen wurden, in dem die erwähnten": Gründe nicht 
gegeben waren. 

Gutschrift von Nebengebührenwerten aus dem 
Anlaß der Aufnahme eines Beamten 

§ 16. Aus dem Anlaß einer nach dem 1. Jän­
ner 1972 erfolgenden Aufnahme eines Beamten, 
der sich vor dem 1. Jänner 1972 in einem Dienst­
verhältnis als zeitverpflichteter Soldat oder in 
einem privatrechtlichen Dienstver.hliltnis zum 
Bund befunden hat und in diesem Dienstverhält­
nis eine anspruchsbegründende Nebenge'bühr 
oder eine dieser Nebengebühr entsprechende 
Nebengebühr bezogen hat, ist für die Zeit vor 
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dem 1. Jänner 1972 eine Gutschrift von Ne'hen­
gebührenwerten unter sinngemäßer Anwendung 
der Bestimmungen der§§. 13 und 15 vorzuneh­
men .. 

Bestimmungen für die vor dem 1. Jänner 1970 
aus dem Dienststand ausgeschiedenen Beamten, 

deren Hinterbliebene und Angehörige 

§ 17. (1) Dem Beamten des Ruhestandes, der 
vor dem 1. Jänner 1970 aus dem Dienststand 
ausgeschieden ist, gebührt auf Antrag eine monat­
liche Nebengebührenzulage zum Ruhegenuß, 
wenn er innerhalb der letzten 60 Monate vor 
dem Ausscheiden aus dem Dienststand eine an­
spruchsbegründende Nebengebühr oder eine 
entsprechende Nebenge'bühr nach den vor dem 
Inkrafttreten des Gehaltsgesetzes 1956 in Gel­
tung gestandenen gesetzlichen Bestimmungen be­
zogen hat. 

(2) Die Ne'bengebührenzulage zum Ruhegenuß 
ist auf der Grundlage des Durchschnittes der von 
den Beamten des Dienststandes in den im Abs. 3 
angeführten Beamtengruppen im Jahre 1970 
bezogenen anspruchsbegründenden Nebengebüh­
ren zu ermitteln. 

(3) Der Durchschnitt der Nehengehühren nach 
Abs. 2 ist durch Verordnung der Bundesregie­
rung festzusetzen. Er ist in der Weise zu ermit­
teln, daß die von den Beamten des Dienststandes 

. in den nachstehend angefuhrten Beamtengruppen 
im Jahre 1970 bezogene Gesamtsumme von 
anspruchsbegründenden N e'bengebühren durch 
die Anzahl der Beamten geteilt wird, die in der 
jeweiligen Gruppe Nebengebühren bezogen 
haben: 

1. Verwendungsgruppe A (ausgenommen der 
ausübende Dienst im Bereich der Post­
.und Telegraphenverwaltung), 

2. Verwendungsgruppe B (ausgenommen der 
ausübende Dienst im Bereich der Post­
und Telegraphenverwaltung), 

3. Verwendungsgruppe C (ausgenommen der 
ausiibende Dienst im Bereich der Post­
und Telegraphenverwaltung), 

4. Verwenldvngsgruppe D (ausgenommen der 
ausubeilide Dienst ~m Bereich ider Post- und: 
T eIegraphenverwaltung), 

5. Verwenldungsgruppe E (ausgeIlJOmmen der 
ausüibeilide' Dienst im Bereich ,der Post- und 
TelegraphenverwaItung), 

6. Verwendungsgruppe P 1 (ausgenommen der 
ausülbeilide Dienst im Bereich ,der Post- und 
T eIegraphenv erwaltun.g), 

7. Verweooungsgruppe P2 (ausgenommen der 
ausüibende Dienst im Bereich der Post- un,d 
T e1egraphenverwalturug), 

8. Verwendungsgruppe P 3 . (ausgenommen der 
ausübende Dienst im Bereich !der Post- und 

, Telegraphenverwaltung), 
9. VerweIlld\mgsgruppe P 4 (ausgenommen der 

ausübende Dienst im Bereich ,der Post- und 
Telegraphen verwaltung), 

10. Verweilidungsgruppe P 5 (ausgenommen,der 
ausübende Dienst im Bereich ,der Post- unld 
T elegra phenverwaltung), 

11. Verwendungsgruppe P 6 (auSigenommen ,der 
ausühende Dienst im Bereich ,der Post- und 
Te1egraphenverwaltung), 

12. Verwendungsgruppe Ades ausÜlbenden 
Dienstes im Bereich ,der Post- und' Tele­
graphenverwal tung, 

13. VerweilidungSigruppe B ,des ausülbenden 
Dienstes im Bereich ,der Post- und Tele­
graphenverwaltung, 

14. Verwendungsigruppe C ,des ausübenden 
Dienstes im Bereich der Post- und Tele­
graphenverwaltung, 

15. Verwenidungsgruppe D ,des ausübenden 
Dienstes im Bereich der Post- und Tele­
graphenverwaltung, 

16. Verw~ndungsgruppe E ,des ausiibenden 
Dienstes im Bereich der Post- und Tele­
graphenverwaltung, 

17. Verwendungsgruppe P 1 des ausübenden 
Dienstes im Bereich ,der Post- und, Tele­
graphenverwaltung, 

18. Verwendungsgruppe P 2 ,des ausübe11lden 
Dien'stes im Bereich ,der Post- und Tele­
graphenverwaltung, 

19. Verwe11ldungsgruppe P 3 Ides ausübe11lden 
Dienstes im Bereich der Post- und Tele­
graphenverwaltung, 

20. Verwendungsgruppe P 4 d'es ausübenden 
Dienstes im Bereich der Post- und Tele­
graphenverwaltung, 

21. Verwe11lclun.gsgruppe P 5 des ausübende~ 
Dienstes im Bereich ,der Post- uilid Tele­
graphenverwaltung, 

22. Verwendungsgruppe P 6 des ausülbenclen 
Dienstes im Bereich ,der Post-, und' Tele­
. graphenverwaltung, 

23. Richter unld 'staatsanwaltschaftliche .Beamte, 
24. Beamte im richterlichen VOrlbereitungs-

dienst, 
25. Hochscl1uI'professoren, 
26. Hochschu1assistenten, 
27. Verwendungsgruppe LPA, 
28. Verweridung~gruppe L 1, 
29. Verwendungsgruppen L 2a 1 und L 2b 1 

(L 2 V), 
30. Verwendungsgruppen L 2a 2, L 2ib 2 und: 

L 2ib 3 (L 2 H S unld L 2 B), 
31. Verwendungsgruppe L 3, 
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6 20 der Bei1agen 

32. Verweooungsgruppe S 1, 

33. verwe,ndungsgruppe S 2 (13)' 
34. Verwendungsgruppe W 1, 
35. Verwendungsgruppe W 2, 

36. Verwel1!dungsgruppe W 3] 
37. Verwendungs'gruppe H 1, , 
38. Verwendungsgruppe H 2. 

Der Bet,rag, der sich für Idie B amtengruppe aus 
,der erwähnten Teilung er:g~bt, i: 't auf einen .durch 
vierzehn teiLbaren V'dJJlen SchiI;' n~etrag aufzu­
runden. 

(4) Der festgesetzte Durchs nitt än,dert sich 
um den Hundertsatz, um Iden sich hei Beamten 
Ides Dienststandes Idas Gehalt Id r Geha'ltsstufe 2 
der Dienstklasse V in Ider Ze' vom 1. Jänner 
1971 ,bis zum Anfall ,der Neb ngebührenzU!lage 
ändert. 

(5) Die Neben'gebührenzulag zum Ruhegenuß 
beträgt für jedes Kalenderjah , in ,das eine in 
einem Dienstverhältnis zum B nd zurückgelegte 
Dienstzeit fäHt, die ruhegenu ähig ist, für die 
Zeit 
bis 1950 ................. . 
von 1951 bis 1960 ....... .. 
von 1961 his 1969 ....... .. 

0·8v.H., 
1'2 v. H. und 
2·4v.H. 

des vierzehnten Teiles (d, es 1,rchSchnittes der 
Nebenge'hülhren (Albs. 3 und )< jener Beamten:­
gruppe, nach !dersich Ider ruh genußfähige Mo­
natsbezug richtet. Sie Idarf jeld ch weider 40 v. H. 
dieses vierzehnten Teiles noch Ov. H. des ruhe­
genußfähigen Monatslbezuges tlbel'steigen. 

(6) Dem Hinrer!bliebenen ei es' im Ahs. 1 ge­
nannten Beamten' gebührt uf Antrag eine 
N ebengebührenzu!l:lJge zumersol'gung&genuß, 
wenn Ider Bea;mte Anspruch I au,f eine Nelben­
gehührenzuh,ge Zum Ruhege~ußgehabt hätte. 
Die Bestimmung ,des § 7 gilt sinnlgemäß. 

(7) Die ~estimrriungen Ider jA:bs. 1, his 6 sind 
auf ehemalige Beamte Ides Riuhestanldes, deren 
Hinterhiliebene und Angehörig~' eines ent!lassenen 
Beamten unter Berücksichtigurlg Ider Bestimmun­
gen ,des § 8 sinngemäß an'Zuweniden. 

(8) Die Bestimmungen Ides ~ 5 Albs. 3 unKIO des 
§ 9 sind anzuwenden. I 

(9) Die N ebengebührenzu1age Igebührt - falls 
sich aus dem Albs. 10 nichts anderes erg~bt - bei 
Beamten Ider Gelburts~ahrgäng~ 

I 

vor 1897 ............ vom 1. Jänner 1973 ari, 
1897 bis 1902 ........ vom 1. Jänner 1974 an, 
1903 Ibis 1909 ........ vornl1. Jänner 1975 an, 

bei Beamten späterer Gelburtsjahrgänge von idem 
der VoHendung ,des 65. Lebensjahr~s folgenden 
Monatsersten an. -Den wegen Dienstunfähigkeit 
in .den Ruhestan'd versetzten B'eamten und deren 
Hinterhliebenen: S'Owie Idm Hintel'lbliebenen der 
Beamten; die im Dienst~tand verstorben sind, ge- . 
bührt idie Nelbengebührenzulage vom 1. Jännelr 
1973 an. 

(10) Wil'ld der Antralg später als an Idem sich 
aus Albs. 9 ergebenden Anfa'lLst:lJg gestelil.t, &0 ge­
bührt die Nebengebührenzulage von dem der 
Einbringung des Antrages folgenden Monats­
ersten an. 

Besondere Bestimmungen für die vor dem 1. Jän­
ner 1970 aus dem Dienststand ausgeschiedenen 
Beamten, deren Hinterbliebene und Angehörige 

§ 18. Liegen Idie ~etzten 60 Monate vor dem 
Ausscheiden des B'eamten aus Idem Dienststand 
in einem vom § 11 ,des Beamten-überleitungs­
gesetzes" StGBl. Nr. 1,34/1945, older vom § 49 
Abs. 4 des Bundesgesetzes BGBL Nr. 181/1955 
erfaßten Zeitraum, so sind für idie Beurteilung 
des Bezuges eine'r N ebengebii'hr nach § 17 Abs. 1 
die unmittelbar vor diesem Zeitraum liegenden 
60 Monate heranzuziehen. Das Entsprechende 
gilt, wenn ein Teil,der letzten 6.0 Monate in einen 
vom § 11 .des Beamten-überleitungs:gesetzes o'der 
vom § 49 Albs. 4, Ides Bundes1gesetzes BGBl. 
Nr. 181/l955 erfaßten Zeitraum fällt, für diesen 
Teil. 

Inkrafttreten und V<,lllziehung 

§ 19. (1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jän­
ner 1972 in Kraft. 

(2) Mit .der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist die Bundesregierung !betraut, in Angelegen­
heiten, Idie nur idie Kanzlei .des Präsildenten des 
Nationalrates oder ein Bundesministerium 'be­
treffen, jedoch Ider Präsi'dentides Nationalrates 
hzw. der zuständige Bundesminister. 

\ 

(3) Durchführungsverol1dnungen können von 
dem Ider Kundmachung Idi'eses BUIl!des,gesetzes' fo'l'­
genden Ta'g an erlassen wel1den. Sie treten frühe­
stens mit ,diesem Bundesgesetz in Kraft. 
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Erläuterungen 

Die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes 
haben bereits vor längerer Zeit ,die For,derung er­
hoben, Nebengebühren !bei der Bemessung des 
Ruhegenusseszu berücksichtigen. Ausgelöst wurde 
diese Forderung ,da:durch, ·daß der Versicherungs­
pflicht nach dem Allgemeinen Sozial,versicherungs­
gesetz unterliegende Nebengebühren, die ein Ver­
tra.gshediensteter in den letzten 60 Monaten be­
zOogen hat, bei der Bemessung der Pension aus der 
gesetzlichen Pensionsversicherung Iberücksichtigt 
werden, während hei der Bemessung ,des Ruhe-' 
genusses eines Bundeslbeamten Nebengebühren 
keine Berücksichtigung finden. 

Die Berücksichtigung von Nebengebühren für 
die Bemessung ,des Ruhebezuges ist inzwischen 
beim Land Wien mit ,dem Lande~gesetz vom 
14. Juli 1967, lJGBl. Nr. 22/1968, und beim Land 
Niederösterreich mit ,dem Landes,gesetz vom 
19. Juni 1968, LGB1. Nr. 367/1968, ,geregelt wor­
den. Die vom Bund in Aussicht ,genommene Rege­
lung lehnt sich entsprechend dem 'Ellgebnis der 
Verhandlungen mit den Gewerkschaften des öf­
fentlichen Dienstes eng an die für das Land Wien 

I 

gefundene Lösung an. 

Im einzelnen wird zu den Bestimmungen des 
Entwurfes folgendes au~geführt: 

Zum § 1: 

Der § 1 regelt den Anwendungsbereich des 
Nebengebührenzulagengesetzes. Das Ges,etz sieht 
für Bundeslbeamte, deren Hinterbliebene und An­
gehör1ge ~ebengebührenzubgen vor. Für den 
vorerwähnten Personenkreis sind die im § 1 des 
Pensionsgesetzes 1965 enthaltenen Begriffsbestim­
mungen maßgebend. 

Zum § 2: 

Von den im Gehaltsgesetz 1956 vorgesehenen 
Nebengebiihren sollen nur die im Albs. 1 be­
stimmten' Nebengebühren Anspruch auf eine 
Nebengebührenzulage zum Ruhegenuß begrun­
dim. Die Au~nahme ,der MehdeistungsveI'JgÜtun­
gen für Leistungen, die über den vom Beamten 
auf Grund seiner dienstrech1l1ichen Stellung zu 
erwartenden Wert seiner Al1beitsleistulllg hinaus"' 
gehen, liegt darin begründet, daß diese Mehrlei-

stungsvergütungen durch eine in Ausarbeitung 
befindliche Novelle zum Gehartsgesetz 1956 in 
eine ruhegenußfäihige Zulage umgewandelt wer­
den sollen. 

Zwecks Ermittlung des Ansprumes auf eine 
Nebengebührenzul:lige bedarf es des Festhaltens 
(der Speicherung) ,der vom Beamten während 
seiner Berufslaufuahn ibezogenen anspruchs­
begründenden Nebengebühren. Die erforderlichen 
Daten werden mit HiHe von Datenverarlbeitungs­
anlagen fes,tgehalten werden können. Durch die 
Einführung eines sogenannten "Nebenge'biihren­
wertes" sOlH die Valorisierung ,der bezogenen an­
spruchsbegründenden Nebengebühren gewähr­
leistet und in einfacher Form herbeigeführt wer­
den. Als Maßsta.b für diese Valorisierung wird 
- entsprechenden Bestimmungen ,des Pensions­
gesetzes 1965 folgend (siehe§ 27 Abs. 2 letzter 
Satz und § 41 Abs. 3 dieses Gesetzes) - das Ge­
halt ,der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V (zu­
züglich einer allfäU1gen Teuerungszulage) heran­
gezogen. 

Für die Umrechnung der Nebengeihühr in 
Nebengebuhrenwerte soHen die Verhältnisse im 
ZeitJpunkt ,des Entstehens des Anspruches auf die 
Nebengebühr maßgebend sein, während das Fest­
halten (die Speicherung) im Zeitlpunkt ,des Zu­
fließens vorzunehmen sein wil1d. Unter dem Zeit­
punkt des Entstehens ,des Anspruches auf' die 
Nebengebühr ist jener Zei,tpurrkt zu verstehen, in 
dem die anspruchsbegründende Leistung erbracht 
wird. 

Um die für ,die Beurteilung des Anspruches auf 
eine Nebengebührenzula.ge erheblichen Tatsachen 
-. deren Entstehen sich auf mehrere Jahrzehnte 
verteilen kann - nicht erst in einem weitwendi­
gen Verfahren in einem Zeitpunkt feststellen zu 
müssen, in dem dies wegen der verstrichenen Zeit 
unter Umständen äußerst schwieriJg (wenn nicht 
unmögHch) sein könnte, 'soll eine jährliche An­
erkennung der festgehaltenen Summe der Neben­
gebührenwerte erfolgen. 

Zum § 3: 

Wie vom Gehalt und den ruhegenußfähigen 
Zulagen sowie den Zulagen, die Anspruch auf 

/ 
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eine Ruhegenußzulage begründen, Pensionsibei­
träge zu entrichten sind (vgl. § 22 Albs. 1, § 38 
Abs. 2, § 38 a ~bs. 2, § 74 Abs. 2 und § 77 Abs. 2 
4es Gehaltsgesetzes 1956), so sollen auch von den 
anspruchsb~gründenden NebeIligebühren Pen­
sionsheiträge entrichtet werden. Lediglich wenn 
der Beamte auf Grund eines Verzichtes keine An­
wartschaft auf PensionsversoI1gung hat, hat er 
auch von den Nebengebühren keinen Pensions­
beitrag zu leisten. 

Zum § 4: 

Der § 4 regelt den Anspruch auf Nebengebüh­
rerrzulage zum Ruhegenuß ,dem Grunde nach. 
Der Anspruch dem Grunde nach soll gegeben 
sein, wenn ,der Beamte 'anspruchsbegründende 
Nebengebühren bezogen hat. ' 

Die Nebengebührenzulagezum Ruhegenuß 
soll als Bestandteii des Ruhebezuges (siehe§ 3 
Albs. 2 des Pensionsgesetzes 1965) gelten und 
damit das rechtliche Schicksal qes Ruhebezuges 
teilen. 

Zum § 5: 

Die Ermittlung des Ruhegen~sses erfolgt nach 
den Bestimmungen des Pensionsgesetzes 1965 auf 
der Grundlage des ruhegenuißfähigen Monats­
bezuges, d. h. des Gehaltes und ·der als ruhe­
genußfähig erklärten Zulagen, Idie der im Zeit­
punkt des Ausscheidens aus dem Dienststand er­
reichten besoldungsrechtlichen SteUung entspre­
chen. Nach einer ruhegenußfähi,gen Gesamtdienst­
zeit von 35 Jahren wird der Ruhegenuß im Aus­
maß der Ruhegenußbemessun,gsgrundhge 
(80 v. H. ,des ruhe:genußfähigen Monatsibezuges) 
erreicht. 

Im Hinblick darauf, daß der ;Beamte im Laufe 
seiner Dienstzeit Nebengebühren verschiedener 
Art, in verschiedener Höhe und im Einzelfall 
kaum durch 35. Jahre hindurch bezi,eht, konnte 
eine der Ermittlung des Ruhegenusses entspre­
chende Regelung für die Berilcksichügung von 
Nebengebühren . nicht in Aussicht Igenommen 
wef1den. Das A'hstellen auf di~ Verhältnisse im 
Zeitpunkt des Awsscheidens aus dem Di'enststand 
könnte zu Ungerechtigkeiten führen. Einerseits 
könnten Fälle eintreten, bei ,denen zwar durch 
Jaihre hindurch Nebengebühre~ bezogen worden 
sind, jedoch unmittelbar vor dem Ausscheiden aus 
dem Dienststand solche nkhi mehr gebühren. 
Anderseits könnte ein Beamter, der ,durch Jahre 
Nebengebühren in geri,ngererHöhe bezogen hat, 
vor dem Ausschei,den aus dem Dienststand un­
verhältnismaß~g hohe Ndbengebühren beziehen. 
Aus den dargelegten Gründen soll daher die wäh­
rend der gesamten Dienstzeit' ,des Beamten be­
zogene Summe von anspruchsbegründenden 
Nebengebühren (aus,gedrückt in Ndbengebühren­
werten) die Grundhge .für die Bemessung der 
Nebengebührenzulage Ibilden. Dabei sind die in 

früheren Diensllverhältnissen bezogenen Neben­
gebülhren - soweit sie nach den Bes.timmungen 
dieses Gesetzes in Betracht kommen - sowie aB­
fäHige Gutschriften von Nebengelbiihrenwerten' 
zu berücksichtigen. 

Die Festlegung der Höhe der Nebengebühren­
zulage mit dem 437'5ten Teil des Betrages, der 
der Summe der Neben;gebührenwerte entspricht, 
ist aus der' nachstehenden Formel albgeleitet: 

NX80 D b· . d d . d ß 100X14X25. aI el WIr ' avon ausgegangen, a 

bei einer Bezugsdauer von 25 Jahren 80 v. H. der 
auf einen Monat entfallenden Nebengebühren­
summe (N) als Nebengebührenzulage Igebühren 
seiHen, wobei berücksichtigt werden muß, daß die 
Nebenge:bührenzulage (als BestandterI des Ruhe­
bezUiges) 14maI jährlich ;gebührt. 

Im Abs. 3 ist die Valorisierung der Neben­
gebührenzulage zum Ruhegenuß geregelt. Sie soll 
in gleicher Weise erfolgen wie sie auch im Pen­
sionsgesetz 1965 in ähnlichem Zusammenhang 
vorgesehen ist (v,gl. § 27 Albs. 2 letzter Satz und 
§ 41 Abs. 3 dieses Gesetzes). 

Da es grundsätzlich nicht gerechtfertilgt wäre, 
wenn der Ruhegenuß zuzüglich der Nelbengebüh­
renzulage zum Ruhegenuß ,den ruhfigenußfähigen 
Mona tsibezug (§ 5 des Pensionsgesetzes 1965) 
ülbersteiigen wül'de, ist vorgesehen, daß die Neben­
gebührenzulage zum Ruhegenuß jeweils 20 v. H. 
des ruhegenußfähigen Monatsbezuges nicht ü.ber­
steigen darf. 

Zum § 6: 

Der Anspruch 'auf Nebengelbührenzulage 'zum 
Versorgungsgenuß ist Igegeben, wenn ,der Beamte 
ei'ne anspruchsbegründende Nebengebühr be­
zogen hat. Eine Abfindung der Nebengelbühren­
zulage zum Ruhegenuß schließt jedoch den An­
,spruch auf Nebengebührenzulage zum Versor­
gungsgenuß aus. 

Die Nebengebühre~zulage zum Versorgungs­
genuß soU als BestandteH des Versorgungsbezuges 
gelten (siehe § 14 kbs. 5 und § 17 Albs. 8 des 
Pensionsgesetzes 1965). Da ;das Versorgungsgeld 
nach § 46 Abs. 2 .des Pensionsgesetzes 19\65 in 
der Höhe des Versorgungsbezuges gebührt, wird 
bei der Ermittlung des Versorgungsgeldes eine 
Nebengebührenzulage zum Versorgungsgenuß zu 
berücksichtigen sein. 

Zum § 7: 

Der § 7 regelt .das Ausmaß .der Nebengehühren­
zulage zum Versorgung~genuß (v:gl. § 22 Abs. 2 
,des Pensionsgesetzes 1965 in der Fassung des 
Art. 11 Z. 4 der 2; Pensionsgesetz-Novelle, BGBl. 
Nr. 226/1970. 
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Zum § 8: 

Der § 8 regelt den Anspruch auf eine Neben­
gebÜlhrenzulage zum Unterhaltsbeitrag. Das Aus­
maß einer solchen N ebengebühr~nzulage soll sich 
nach dem Verhältnis zwischen dem der Bemes­
sung des Unterhaltslbeitrages zugrunde liegenden 
Ruhe(Versorgungs)gt!fiuß zuzüglich einer all­
fälligen Ruhe(VersoI1gungs)genußzulage (§§ 12 
und 22 des Pensionsgesetzes 1965) und dem Un­
terhaltsbeitrag richten. So soll z. B. zum Unter­
halts:beitrag in der Höhe von 75 v. H. des Ruhe­
genusses eine Nebengebührenzulage im Ausmaß 
von 75 v. H. ,der Nebengebührenzulage zum 
RUihegenuß gebühren. 

Zum §9: 

Abs. 1 enthält eine Rundung~bestimmung für 
aUe N ebengeibliihrenzulagen. 

Aus Gründen ,der Verwaltungsvereinfachung 
sollen Nebengebührenzulagen geringeren Aus­
maßes nach Abs. 2 ahgefunden wel'den. Die Höhe 
der Abfindung soU das Siebzigfache der Neben­
gebührenzulage ,betragen (vgl. § 1'3 Abs. 4 und 
§ 21 Abs. 3 ,des Pensionsgesetzes 1965). 

Zum § 10: 

Bei der Feststellung des Anspruches auf eine 
Nebengebührenzulage ,zum Ruhegenuß sollen 
auch anspruchs<begründen'de Nebengebühren be­
rücksichtigt werden, die nach dem Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes in .einem früheren öffent­
lich-rechtlichen Di.enstverhältnis zum Bund be­
zogen wurden. Diese Nebengebühren sollen je­
doch nur dann Berücksichtigung finden, wenn sie 
für die Zeiten bezogen wur,den, die im Ibestehen­
den Dienstverh;hltnis durch Anrechnung ruhe­
genußfähig geworden sind (siehe§ 53 Abs. 1 und 
§ 57 Abs. 1 ,des Pensionsgesetzes 1965). Unter den 
gleichen Voraussetzungen sollen auch den an­
spruchsbegründenden Nebengebühren entspre­
chende Nebengffuühren berücks,ichtigt werden, die 
nachdem Inkrafttretendieses Bundesgesetzes in 
einem früheren privatrechtlichen Dienstverhältnis 
zum Bund (ausgenommen in einem Dienstver­
hältnis bei den Osterreichischen Bundesbahnen) 
bezogen wurden. 

Die Bestimmungen des Albs. 1 machen es not­
wendig, auch ,die von zeitverpflichteten Soldaten 
und von Bediensteten, die in einem privatrecht­
lichen Dienstverhältnis zwrn Bund stehen (soweit 
es sich nicht um Bedienstete bei den österreichi­
schen Bundesbahnen handelt), bezogenen Neben­
gebühren festzuhalten (zu speichern). Die Art 
des Festhaltensdieser Nebengebühren, die Be­
scheinigung ,der in einem privatrechtlichen Dienst­
verhältnis zum Bund <bezogenen Nebengebühren 
und die aus dem Anlaß der Aufnahme ,des Beam­
ten vorzunehmende bescheidmäßige Feststellung 
sind in den A:bs. 3 bis 6 geregelt. 

Die Ausnahme der in einem Dienstverhältnis 
bei den österreichischen Bundesbahnen bezoge­
nen Ndbengebühren von einer Berücksichtigung 
nach A:bs. 1 ist darin begründet, ,daß für die Bun­
desbahnbeamten bezüglich der Berücksichtigung 
von Nebengebühren bei der Pensionsbemessung 
eine Regelung in Aussicht genommen ist, die ein 
Festhaltender Nebengerbü,hren während der gan­
zen Laufbahn des Bundesbahnbeamten nicht er­
forderlich machen wil'd. Aus diesem Grund kann 
dieses Festhalten auch nicht für den Fall eines 
allfälligen späteren übertrittes in ein Bundes­
beamtenvel'haltnis vorgesehen werden. In diesem 
Zusammenhang wird vielmehr im § 12 Albs. 2 
vorgesorgt. 

Zum § 11: \ 

Es ist in Aussicht genommen, die Regelung 
über Nebengebührenzulagen auch auf Landes­
,lehrer anzuwenden. Dies erscheint deshalb ge­
rechtfertigt, weil auch das Pensionsgesetz 1965 
auf diese Lehrer angewendet wird (siehe § 65 des 
Pensionsgesetzes 1965 und.§ 48 des Land- und 
forstwirtschaftlichen Landeslehrer-Dienstgesetzes, 
BGBL Nr. 176/1966, im Zusammenhalt mit dem 
Bundesgesetz BGBL Nr. 248/1970). 

Da f,ür die Lande~lehrerdie gleiche Regelung 
bezüglich der Bel'Ücksichtigung der Nebengebüh­
ren Ibei der Pensionsbemessung gegeben sein wird 
wie für Bundesbeamte, sollen im Falle der Auf­
nahme eines ehemaligen Landes'lehrers in ein 
öffentlich-rechtliches Bunde~dienstverhältnis die 
in früheren Landeslehrerdienstverhältnissen fest­
gehaltenen Nebengebührenwerte einschließlich 
allfäUiger Gutschriften berücksichtigt werden, 
wenn sie auf Zeiten entfallen, die im bestehenden 
Dienstverhältnis ruhegenußfähig sind. 

Zum § 12: 

Der § 12 sieht vor, daß anläßlich ,der Aufnahme, 
eines Bundebeamten unter bestimmten Voraus­
setzungen auch für die in einem früheren Dienst­
verhältnis zu einer anderen Gebietsköl'perschaft 
zurückgelegte Dienstzeit eine Gutschrift von Ne­
bengehührenwerten festgesetzt werden kann. 
Dies soll auch für den Fall der Aufnahme eines 
Bundesheamten gelten, der früher in einem 
Dienstverhältnis bei den österreichischen Bun­
,desbahnen ,gestanden ist. 

Zu den §§ 13 bis 16: 

Bei der Ermittlung der Nebengebührenzulage 
sollen auch Zeiten herücksichtigt werden, die vor 
,dem Inkrafttretender in Aussicht genommenen 
Regelung liegen. 

Da eine Erfassung der vordem Inkrafttreten 
der Regelung in früheren Jahren bezogenen 
Nebengebühren in vielen Fä!llen überhaupt nicht 
möglich ist, in manchen Fällen aber mit einem 
unvertretbar hohen Verwaltungsaufwand ver-
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bunden wäre, muß eine über:gangslösung getrof. 
fen werden, hei ,der zu berücksichtigen ist, daß 
Nebengebühren in früheren Jahren in einem 
niedrigeren Ausmaß angefallen sind und für sie 
auch ein Pensionsbeitrag nicht geleistet worden 
ist. 

Im § 13 wil1d die übergangslösung für Beamte 
vorgesehen, ,die slich am 1. Jänner 1970 in einem 
Dienstverhältnis zum Bund befunden haben und 
im Zeitpunkt des I11'krafttretens des Gesetzes 
dem Dienststand angehören. Die Höhe der Gut· 
schr,ift 'soll von den im Jahre 1970 bezogenen 
anspruchs'beg11Ündenden hzw. diesen entsprechen­
den Nebengebühren einerseits und der in einem 
Dienstverhältnis zum Bund zurü~gelegten im 
bestehenden Dienstverhältnis ruhegenußfäh1gen 
Dienstzeit andererseits abhängig sein. Um Här­
ten zu vermeiden, ·soU in ,den im Abs. 3 um­
schriebenen Fällen auf Antra;g die ,der Ermittlung 
der Gutschrift zugrunde zu legende Summe von 
Nebengebührenwerten für das Jahr 1970 fest­
gesetzt werden. Die Festsetzung hat sich nach 
den Bestimmungen ,des Abs. 4 zu richten. Für 
den im Acbs. 3 unter lit. c erwähnten Fall ergibt 
sich die Richtschnur für ,die Festsetzung aus die­
ser Bestimmung seI:bst. 

§ 14 bringt die Regelung für Beamte, die sich 
am 1. Jänner 1970 in einem Dienstverhältnis zum 
Bund befunden haben und in ,der Zeit bis zum 
31. Dezember 1971 aus dem Dienststand au!>ge-
schieden sind. -

§ 15 regelt die Gutschrift von Ne'bengehühren­
werten für Beamte, ,die in ,den Jahren 1970 und 
1971 in ein Dienstverhältnis zum Bund aufge­
nC>mmen wUJ:'lden. 

§ 16 bringt sch1ießlichdie Regelung bezüglich 
,der Gutschrift in jenen Fällen, in denen der Be­
amte nadl dem lnkrafttreten dieses Gesetzes auf­
genommen wiro. Aus dem Anlaß ,der seinerzeiti­
Igen Aufnahme des Beamten wird eine Gutschrift 
im Sinne der Bestimmungen des § 13 vorzuneh­
men sein, wenn sich der Beamte bereits aJ111 

1. Jänner 1970 in einem Dienstverhältnis als zeit­
verpflichteter Soldat oder in einem privatrecht­
lichen Dienstverhältnis zum Bund befunden und 
im Jahre 1970 in Betracht kommende Neben­
gebühren bezogen hat. Wurde der Beamte erst 
nachdem 1. Jänner 1970 in ein Dienstve~hältnis 
zum Bund autgenommen, so i,st die Gutschrift 
im Sinne der Bestimmungen des § 15 vorzuneh­
men. 

Zum § 17: 

Zum§ 13 wurde uereitsausigeführt, daß die 
Erfassung der vor dem Inkrafttreten der vorge. 
sehenen Regelung in früheren Jahren bezogenen 
Nebengebühren ·auf unüberwindliche Schwierig· 
keiten stößt. Um auch die vor ,dem 1. Jänner 

1970 ~us dem Dienststand ausgeschiedenen Beam· 
ten sowie deren Hintel1b[iebene und Angehörige 
der BerückSlichtigung von Nebengebühren: teil· 
haftig we!'den zu lassen, bedarf es einer beson-de· 
ren Regelung. ' 

Dem Beamten ,des Ruhestandes'soll auf Antrag 
eine Nebengebührenz~lage zum Ruhegenuß 
dann gebühren, wenn er innerha}b der letzten 
60 Monate vor dem Ausscheiden aus dem Dienst· 
stand eine anspruchsibegrü,ndende oder eine ,die­
ser entsprechende Nebengebühr bezogen hat~ Die 
Ermittlungsgrundlage soll dalbei der durch Ver· 
ordnung der Bundesregierung festgesetzte Durch· 
schnitt der von ,den Beamten des Dienststandes 
der entsprechenden Be;tmtengruppe bezogenen 
anspruchsbegriindenden Nebengebühren <biJden.· 

Bei ,der Aufzählung der Beamtengruppen muß 
auf die besonderen Verhältnisse des ausübenden 
Dienstes im Bereich der Post· und Telegraphen· 
,verwaltung Bedacht ,genommen wel1den. Der 
Dienst heiden ,,Dienststellen ,des ausübenden 
Dienstes (VoHzugsdienstes) im Bereich der Post· 
und Telegraphenverwaltung" - eine Formulie· 
rung, die bereits im § 46 Abs. 2 GüG enthahen 
war (welche Bestimmung den besonderen Ver­
hältnissen dieses nienstzweigesdadurch Rechnung 
trug, daß ,der Ruhegenuß bereits nach 35 Dienst­
jahren Ider vollen Ruhegenußbemessungsgrund­
lage gleichkam) - ist, im Gegensatz zu ,den 
Dienstleistungen Ibeiden Verwa:ltungs- und Rech· 
nungsdie:n~tstellen, durch erheblich größere Er­
schwernisse (wie Lärm- und Staubentwicklung, 
Dienst ~m Freien 'bei jeder Witterung, Bewälti­
gung von Verkehrsspitzen) charakterisiert. Dazu 
kommt, ,daß im ausübenden Post- und Fern· 
meLdedienst infolgeder !der Post- und Telegra:-­
phenanstalt gesetzlich auferlegten Bedingungen 
(Betriebspflicht, Beföl1derungspflicht, Kontrahie· 
rungspflicht) in we.it höherem Ausmaß Mehr· 
le,istungen zu erbringen sind. Diese Umstände 
haben dazu geführt, daß den Bediensteten bei 
den Betriebsdienststellen der Post- und Tele· 
graphenverwaltung Mehrleistungs· und Erschwer· 
niszulagen in einem höherem Ausmaß gewährt 
werden müssen, ein Umstand, der auch bei der 
Regelung der Nebengebührenzulage berück­
sichtigt wel1den soll. 

Die Höhe der Neuengebührenzulage richtet 
sich nach der in einem öffentlich·rechtlichen oder 
diesem vorangegangenen privatrechtlichen Dienst­
verhähnis zum Bund im Dienststand zurückge· 
legten Zeit, ,die ruhegenußfähig ist. Der Art der 
Berücksichtigung früherer Jaihre im § 13 entspre· 
chend, muß auch in diesem Zus'ammenhang der 
Tatsache Rechnung getragen wel1den, daß Neben· 
gebühren in früheren Jahren in einem niedrigeren 
Ausmaß angefallen sind. 

Aus Gründender verwaltungsmäßigen Bewäl,· 
tigung der Anträge und aus Gründen der budge. 
tären Bedeckung der Kosten der Regelung ist 
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- wie dies auch im Pensionsgesetz 1965 bei der 
überleitung der Pensionsempfänger nach § 60 
dieses Gesetzes· geregelt wOI1den war - eine 
Etappenlösung vorgesehen. 

Zum § 18: 

- Der § 18 enthält eine besondere Bestimmung, 
die bezÜiglich der Regelung nach § 17 Abs. 1 im 
Zusammenhang mit dem vom § 11 Beamten­
überleitungsgesetz, StGBl. Nr. 134/1945, order 
vom § 49 Albs. 4 des Bundesgesetzes BGBL 
Nr. 181/1955 erfaßten Zeitraum notwendig ist. 

Aus § 17 Albs. 5 ergibt sich, ,daß Zeiten, die in 
einen vom § 11 Beamten-überleitungsgesetz, 
StGBl. Nr. 134/1945, oder vom § 49 Albs. 4 des 
Bunde~gese1lZes BGBl. Nr. 181/1955 erfaßten 
Zeitraum fallen, bei der Ermittlung der Höhe 
der NebengebührenzuJage nach Maßgabe der er­
foLgten Anrechnung zu berücksichtigen sind. 

Zum § 19: 

Das Gesetz soHam 1. Jänner 1972 in Kraft 
treten. Der § 19 emhält neben dieser Regelung 
noch die VoHz\]jgsklausel und eine besondere 
Verordnungsermächtigung, ,die es ermöglicht, 
DurchführungsveroI1dnungen schon vor dem In­
krafttreten des Gesetzes zu erlassen. 

des BUDIdes bei Pensionsbeiträgen von insgesamt 
etwa 86 Millionen Schilling ergeben. Die Mehr­
ausgaben aus ,der vorgesehenen Regelung im 
Jahre 1972 dürften etwa 15 Millionen SchiUing 
betragen. 

Im Jahre 1973 dürfte sich der Mehraufwand 
(mit Rücksicht auf die für den 1. Jänner 1973 
vorgesehene 1. Etappe der RegelullJg für Pensio­
nisten) auf etwa 110 bis 120 Millionen Schilling 
belaufen. Für das Jahr 1974 ~die 2. Etappe der 
Rt1gelung fur Pensionisten ist mit dem 1. Jänner 
1974 vorgesehen) ist ein weiterer zusätz'licher 
Aufwand von rund 85 Millionen Schi1lingund 
flür das Jahr 1975 (das die 3. Etappe ,der Pen­
sionistenregelung bringt) ein solcher weiterer zu­
sätzlicher Aufwand von rund 90 Millionen Schil­
ling zu erwarten. Die bei den 'Pensions<beiträgen 
zu erwartenden Mehreinnahmen wellden &ich 
- wenn man vom derzeitigen Aufwand an 
Nebengebühren ausgeht - im Jahr 1973 auf etwa 
94 Millionen SchiUing, im Jahr 1974 auf etwa 
103 Millionen Schilling und im Jahr 1975 auf 
etwa 114 Millionen Schilling belaufen. 

Die Durchführung ,der Regelung wirxl - so­
weit sich diese durch den Einsatz von Datenver­
arbeitungsanlagen bewält1gen läßt - wohl Aus­
gahen im Zusammenhang mit der Erweiterung 
der Speicherani13igen mit sich bringen, jedoch 
kaum einen nennensw~rten Personalmehraufwand 

Was ,die finan'Ziellen Auswirkungen de~ Rege- erf9rdern. Ob für die im Zusammenhang mit der 
lung betrifft, muß vorausgeschickt werden, daß Durchführung des Gesetzes erforderlichen Maß­
eine Schätzung nur grob möglich ist, da die für nahmen, die ,durch Datenverarbeitungsanlagen 
eine genaue Schätzung erforderlichen Daten un- nicht bewältigt werden können (bescheidmäßige 
bekannt sind. Insbesondere kann nur ,annähernd Feststellungen der Gutschriften, Ermittlung der 
eine Aussa,ge gemacht werden, wieviel Pensio- Nebengebührenzulagen für Pensionisten usw.), 
nisten während des Dienststandes keine Neben- allenfalls Personalvermehrungen im geringfügvgen 
gebühren bezogen haben. Ausmaß und für den vorübe1'1gehenden Bedarf 

Für das Jahr 1972 w,erden sich durch die im § 3 erfollderlich sein werden, kann derzeit nicht be­
vorgesehene Beitr3/gsleistung Mehreinnahmen 'urtei,lt wel'den. 
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